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106 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXIII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Sportangelegenheiten 

über die Regierungsvorlage (44 der Beilagen): Internationales Übereinkommen gegen 
Doping im Sport 

Zweck des Internationalen Übereinkommens gegen Doping im Sport ist es, im Rahmen der Strategie und 
des Tätigkeitsprogramms der UNESCO im Bereich der Leibeserziehung und des Sports die Verhütung 
und Bekämpfung des Dopings im Sport zu fördern – mit dem Ziel der vollständigen Ausmerzung des 
Dopings. 
 
Die Schwerpunkte des Übereinkommens liegen auf der Verpflichtung der Vertragsstaaten, 
 
 - auf nationaler und internationaler Ebene angemessene Maßnahmen zu ergreifen, die mit den 

Grundsätzen des Codes vereinbar sind 
 - zu allen Formen der internationalen Zusammenarbeit zu ermutigen, die darauf abzielen, die Ath-

leten und die Ethik im Sport zu schützen und Forschungsergebnisse weiterzugeben 
 - die internationale Zusammenarbeit zwischen den Vertragsstaaten und den führenden Organisati-

onen im Bereich der Bekämpfung des Dopings im Sport, insbesondere der Welt-Anti-Doping-
Agentur, zu fördern. 

 
Der gegenständliche Staatsvertrag hat gesetzändernden bzw. gesetzesergänzenden Charakter und bedarf 
daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der Genehmigung durch den Nationalrat. Er enthält verfassungsän-
dernden oder verfassungsergänzenden Bestimmungen. Der Staatsvertrag hat nicht politischen Charakter 
und ist der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Rechtsbereich nicht zugänglich, sodass eine 
Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG erforderlich ist. 
Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B-VG ist erforderlich, da Angele-
genheiten, die den selbständigen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 
 
Der Staatsvertrag ist in Deutsch, Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch 
abgefasst, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 
Hinsichtlich der Kundmachung des Staatsvertrages hat die Bundesregierung dem Nationalrat vorgeschla-
gen, gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, dass die arabische, chinesische, französische, russische 
und spanische Sprachfassung dadurch kundzumachen sind, dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten aufliegen. 
 
Der Ausschuss für Sportangelegenheiten hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 
23. Mai 2007 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstatter 
Abgeordneten Mag. Johann Maier die Abgeordneten Dieter Brosz, Werner Neubauer, Ing. Peter 
Westenthaler, Peter Haubner, Herta Mikesch und Dr. Peter Wittmann sowie der Staatssekretär im 
Bundeskanzleramt Dr. Reinhold Lopatka.  
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Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung des Abschlus-
ses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
 
Der Ausschuss für Sportangelegenheiten vertritt weiters einstimmig die Auffassung, dass der gegenständ-
liche Staatsvertrag der unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich nicht zugänglich ist und 
daher eine Beschlussfassung des Nationalrates im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG erforderlich ist. 
 
Ebenso wurde einstimmig beschlossen, dass die arabische, chinesische, französische, russische und spani-
sche Sprachfassung dieses Staatsvertrages gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG dadurch kundzumachen sind, dass 
sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegen-
heiten aufliegen. 
 
Als Berichterstatter für das Plenum wurde Abgeordneter Mag. Johann Maier gewählt. 
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Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Sportangelegenheiten somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 
1. Der Abschluss des Staatsvertrages: Internationales Übereinkommen gegen Doping im Sport (44 der 

Beilagen) – dessen Art. 34 Abs. 3 verfassungsändernd ist – wird genehmigt. 
2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen. 
3. Die arabische, chinesische, französische, russische und spanische Sprachfassung dieses Staatsvertra-

ges sind – gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG dadurch kundzumachen, dass sie zur öffentlichen Einsicht-
nahme im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten aufliegen. 

Wien, 2007 05 23 

 Mag. Johann Maier Hermann Krist 
 Berichterstatter Obmann 


